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Die Gefechtstätigkeit der Artillerie.

Darüber herrscht keine Meinungsdifferenz, daß
die Artillerie in der offenen Feldsehlacht dem
Bedürfnis der Infanterie zu dienen hat; das ist ihr
Daseinszweck, und je vollkommener ihr taktisches
Handeln von diesem Bewußtsein geleitet ist, desto
größer, ist ihr Anteil bei Erreichung des gemeinsamen

Kampfzieles und desto zutreffender wird der
Satz: Bei der heutigen Infanteriebewaffnung hat
die Artillerie im Kampf der verbundenen Waffen
vermehrte Bedeutung gewonnen.

Wenn man nun auch allgemein über die Aufgabe
der Artillerie einig ist — in jedem Lehrbuch der
Taktik, in den Reglementen aller Armeen wird diese
Aufgabe gleichlautend ausgesprochen — so herrscht
doch über das Wie der Ausführung nicht gleiche
Klarheit, insbesondere möchte uns scheinen, daß
man noch vielfach im Schatten der Ansichten aus
(iner längst vergangenen Zeit denkt und plant, in
der die Wissenschaftlichkeit die Kampfeshandlung
in verschiedene Momente teilte und das Handeln
nach den Umständen erst dann zu seinem Recht
kam, wenn das eingelernte und eingeübte Verfahren
vor der rauhen Wirklichkeit bankerott machte.

Das „Handeln nach den Umständen" als obersten
Leitsatz für richtiges taktisches Handeln in
offiziellen Vorschriften ausgesprochen, ist eine der
schönsten Errungenschaften der ächten
Wissenschaftlichkeit unserer Zeit. Es soll hier nicht untersucht

werden, ob man auch allgemein bei Lehre
und Ausbildung diesem Satz sein Recht läßt und ob
man nicht beständig bestrebt ist, ein beständig
vervollkommnetes Normalverfahren auszuklügeln und
dieses in guten Treuen und Glauben als das beste
Handeln nach den Umständen einzugewöhnen. Das
ist tief menschlich und es kann auch gar nicht
geleugnet werden, daß derjenige, der sich nicht bis
zur vollen geistigen Beherrschung der Materie
emporgearbeitet hat und nach Charakter nicht zu
Selbstvertrauen disponiert ist, mit einem
Normalverfahren für das Gefecht weniger falsch handelt,
als wenn er dieses Stabes entbehrt und nach eigener

Beurteilung des Bedürfnisses der momentanen Lage
handeln soll.

Aber doch dürfte als unantastbar richtig behauptet

werden, daß, wenn jemand sich mit seinem Handeln

ganz dem momentanen Bedürfnis eines Andern
anschmiegen soll, dann keinerlei Normalverfahren
für ihn aufgestellt und nicht einmal gesagt werden
darf, welche Art des Handelns grundsätzlich die

richtigere sei.
Das gilt für das Verhalten der Feldartillerie im

Kampf der verbundenen Waffen. Für die Feld-
artillerie kann es kein Normalverfahren geben, ihr
Handeln im Gefecht wurzelt in der Kenntnis des

Wesens des Infanteriekampfes, der Stärken und
Schwächen der Infanterie. Diese muß der Führer
der Artillerie gründlich kennen, er sollte im
Gebrauch der Infanterie geübt sein, dann erkennt er
im Gefecht das Bedürfnis der Infanterie auf seine

Unterstützung, und wenn er das richtig erkennt,
dann weiß er, was er zu tun hat. Ganz von selbst

ergibt sich daraus, ob er seine Artillerie ganz oder
teilweise in Stellung bringen muß, was für Ziele er
beschießt, wohin er auffährt, ob er weit wegbleiben
darf oder dem Feind nahe auf den Leib rücken muß,
ob er Zeit hat, sich seine Stellung sorgfältig
auszusuchen, ob er sich und seinen Artilleristen die
Freude machen darf, eine Stellung ganz verdeckt
oder 3/s verdeckt zu wählen, oder ob er sich dem
Feind auf dem Präsentierteller hinstellen muß. Das
alles ergibt sich dem Artilleristen, der weiß, wie er
dem Bedürfnis der Infanterie am besten dient und
der nur diesem dienen will, ganz von selbst. Natürlich

sollte seine allgemeine Kenntnis des Wesens des

Infanteriegefechts und seine Beurteilung der Lage
ergänzt werden durch Informierung bei der Infanterie,

der er dienen soll, aber die Unmöglichkeit
solcher Informierung darf ihn nicht zu Untätigkeit
veranlassen. Tatkraft und Dabeiseinwollen ist
immer das beste taktische Verfahren.

Ebenso wie wir als falsch erachten, die Kampfeshandlung

der Artillerie in Perioden einzuteilen, die
sich dadurch unterscheiden, daß in der einen
vorwiegend die eine Art Ziel und in der anderen die
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